
 

Zusatzversicherung Kinderwunsch 

Liste anerkannter   

Leistungserbringer 

Gültig ab 1.11.2022 

Voraussetzung für die Leistungsübernahme sind die gemäss Police 
anwendbaren allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und die 
jeweiligen Zusatzbedingungen (ZB).  
 

Leistungserbringer in der Schweiz  

Sanitas akzeptiert alle in der Schweiz anerkannten Fertilitätskliniken.  

 

Leistungserbringer im Ausland 

Zurzeit akzeptiert Sanitas keine Leistungserbringer im Ausland. 

Bedingungen für Laboratorien  

Die genetische Untersuchung des Embryos wird von den oben genannten anerkannten Leistungserbringern bei einem Labor in Auftrag 

gegeben. Das Labor muss über die gemäss Fortpflanzungsmedizingesetz (FmedG) notwendige Zulassung verfügen. 

Für den nicht-invasiven pränatalen Test (NIPT) anerkennt Sanitas alle Schweizer Laboratorien, welche vom Bundesamt für Gesundheit  

(BAG) die Bewilligung zur Durchführung von zyto- und molekulargenetischen Untersuchungen erhalten haben. Wir verzichten auf die 

Nennung der einzelnen Laboratorien. Die aktuelle Liste finden Sie auf der Website des BAG: bag.admin.ch 
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